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I. Amtlicher Teil

Verordnung für Schulen in freier Trägerschaft 
(Privatschulverordnung – PschVO M-V)

Vom 2. Juni 2010

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 6 - 33

Aufgrund des § 131 des Schulgesetzes vom 13. Februar 2006 (GVOBl. M-V S. 41), das zuletzt durch das Gesetz vom 16. Februar 2009 
(GVOBl. M-V S. 241) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Teil 1
Genehmigung und Anerkennung von Ersatzschulen

§ 1
Genehmigungsverfahren

(1) Die Anträge auf Errichtung und Erweiterung einer Ersatzschu-
le sind bis zum 31. Oktober des jeweiligen Vorjahres zum kom-
menden Schuljahr zu stellen. Anträge, die nach diesem Zeitpunkt 
eingehen, gelten als für den Beginn des übernächsten Schuljahres 
gestellt. Der Antrag auf Genehmigung muss enthalten:

1. Angaben über den freien Träger

 a)  bei natürlichen Einzelpersonen Vor- und Zuname, Ge-
burtstag und -ort,

 b)  bei Personenmehrheiten Vor- und Zuname, Geburtstag 
und -ort der vertretungsberechtigten Personen,

 c)  bei juristischen Personen Name, Sitz sowie Vor- und Zu-
name, Geburtstag und -ort der vertretungsberechtigten 
Personen,

2.  die Angabe des Ortes, an dem die Schule errichtet werden 
soll,

3.  die Angabe, ob mit der Schule der Betrieb eines Internates 
verbunden werden soll,

4.  den Zeitpunkt der beabsichtigten Aufnahme des Unterrichts-
betriebes,

5.  die Benennung der Schulleiterin oder des Schulleiters und der 
Lehrkräfte unter Angabe von Vor- und Zuname, Geburtstag 
und -ort,

6.  Angaben über Besitz oder Eigentum, Lage und bisherige Nut-
zung des Schulgebäudes sowie dessen Renovierungs- und Re-
staurierungsaufwand als auch die Zahl, Art und Größe der 
Unterrichtsräume,

7.  Angaben über die Gegenstandsbereiche des Unterrichts, Lern-
ziele, Organisation der Ausbildung und der Schule,

8.  Angaben über Schulgeld, Schulgeldermäßigung, Lernmittel-
freiheit sowie über sonstige im Zusammenhang mit dem Be-
such der Schule für die Schülerinnen und Schüler entstehende 

Kosten, einschließlich einer auskömmlichen Haushaltspla-
nung, die eine vollständige Sicht auf alle zur Verfügung ste-
henden Einnahmen und zu erwartenden Ausgaben, einschließ-
lich ihrer Plan-, Ist- und Prognosewerte erlaubt,

9.  Angaben zur Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern und 
Erziehungsberechtigten,

10.  Angaben zum besonderen Profil der Schule, insbesondere zu 
den Bildungsfragen und der vorgesehenen Kapazität (Klas-
senbildung), bei beruflichen Schulen zusätzlich Angaben zu 
angestrebten Ausbildungsgängen, Fachrichtungen und 
Schwerpunkten sowie angestrebten Berufsabschlüssen.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1.  wenn der Träger eine natürliche Einzelperson ist, Lebenslauf 
und erweitertes polizeiliches Führungszeugnis,

2.  wenn der Träger eine Personenmehrheit ist, Lebenslauf und 
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis der geschäftsfüh-
renden und vertretungsberechtigten Mitglieder sowie der Ge-
sellschafter; Vorlage des Gesellschaftsvertrages und des ent-
sprechenden Registerauszuges, soweit eingetragen,

3.  wenn der Träger eine juristische Person ist, den Lebenslauf 
und ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis der vertre-
tungsberechtigten Personen; Vorlage des Gesellschaftsvertra-
ges und des entsprechenden Registerauszuges, soweit einge-
tragen,

4.  Nachweise über die fachliche und pädagogische Qualifikation 
der Schulleiterin oder des Schulleiters und der Lehrkräfte 
sowie jeweils ein aktuelles erweitertes polizeiliches Führungs-
zeugnis,

5.  Muster der mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter und den 
Lehrkräften zu vereinbarenden Dienstverträge,

6.  die Rahmenpläne, wenn diese nicht mit den Rahmenplänen 
der entsprechenden öffentlichen Schule übereinstimmen,

7.  Nachweise über Stundentafeln, Förderpläne und besondere 
pädagogische Konzepte, bei beruflichen Ersatzschulen zu-
sätzlich Ausbildungsunterlagen und Angaben zur Schulorga-
nisation (zum Beispiel Vollzeit, berufsbegleitend, Praktika, 
Schuljahresablauf),
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8.  Nachweise der Unbedenklichkeitsbescheinigungen der örtlich 
zuständigen Bau- und Gesundheitsbehörde zur Nutzung der 
Räumlichkeiten für den Unterrichtsbetrieb,

9.  Muster der Beschulungsverträge, bei beruflichen Schulen 
unter Beachtung der Schularten und Ausbildungsgänge.

§ 2
Erfüllung der Anzeigepflicht

Die Ersatzschulen haben dem Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur unverzüglich schriftlich mitzuteilen:

1.  die Aufnahme, Unterbrechung und Aufgabe des Betriebes der 
Schule oder der Durchführung von Bildungsgängen; bei be-
ruflichen Schulen auch bezogen auf Ausbildungsgänge und 
Fachrichtungen,

2.  Veränderungen bei den in § 1 Absatz 1 Nummer 1 genannten 
Personen, der Schulleiterin oder des Schulleiters und der 
Lehrkräfte,

3.  Änderungen in den in § 1 Absatz 1 Nummer 7 und Absatz 2 
Nummer 6 genannten Gegenständen,

4.  die Verlegung und wesentliche bauliche Veränderung der dem 
Schulbetrieb dienenden Räume,

5.  Veränderungen der Finanzlage des Schulprojekts, die sich auf 
den Betrieb auswirken könnten,

6.  schwerwiegende dienstliche und außerdienstliche Verfehlun-
gen der Schulleiterin oder des Schulleiters und der Lehrkräf-
te.

§ 3
Verleihung der staatlichen Anerkennung

Die Ersatzschule muss die gesetzlichen Anforderungen grund-
sätzlich drei Jahre erfüllt haben, bevor geprüft werden kann, ob 
die Schule die Gewähr dafür bietet, dass diese Anforderungen auf 
Dauer erfüllt werden können. Bei Beruflichen Schulen ist in der 
Regel anzunehmen, dass die gestellten Anforderungen dann er-
füllt sind, wenn der jeweils genehmigte Ausbildungsgang einmal 
erfolgreich durchgeführt wurde. Die Sätze 1 und 2 finden keine 
Anwendung, wenn eine bereits anerkannte Ersatzschule erweitert 
wird oder wenn der Träger einer bestehenden staatlich anerkann-
ten Ersatzschule eine weitere Ersatzschule derselben Schulart be-
treibt.

Teil 2
Anzeige und Anerkennung von Ergänzungsschulen

§ 4
Anzeige

(1) Die Anzeige der Eröffnung einer Ergänzungsschule muss ent-
halten:

1. die unter § 1 Absatz 1 genannten Angaben,

2. die Bezeichnung der Gegenstandsbereiche des Unterrichts,

3.  bei beruflichen Ergänzungsschulen Angaben zum beabsich-
tigten beruflichen Schulabschluss.

(2) Der Anzeige sind beizufügen:

1.  die unter § 1 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Nachwei-
se,

2.  Lebenslauf und erweitertes polizeiliches Führungszeugnis der 
Schulleiterin oder des Schulleiters und der Lehrkräfte,

3. die Rahmenpläne,

4. eine Übersicht über die vorgesehene Schülerzahl.

(3) Veränderungen der in der Anzeige anzugebenden und nachzu-
weisenden Umstände sind dem Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur unverzüglich anzuzeigen.

§ 5
Verleihung der staatlichen Anerkennung

Die Feststellung, dass eine berufsbildende Ergänzungsschule sich 
bewährt hat und dass ein besonderes pädagogisches oder sonstiges 
öffentliches Interesse besteht, kann grundsätzlich erst nach drei-
jährigem Bestehen der Schule getroffen werden. Satz 1 findet 
keine Anwendung, wenn eine bereits staatlich anerkannte berufs-
bildende Ergänzungsschule erweitert wird oder wenn der Träger 
einer bestehenden staatlichen anerkannten berufsbildenden Er-
gänzungsschule eine weitere Ergänzungsschule desselben Schul-
typs betreibt.

Teil 3
Finanzhilfe

§ 6
Höhe der Schülerkostensätze

Die Schülerkostensätze nach § 128 Absatz 3 Satz 1 des Schulge-
setzes und die Förderbedarfssätze nach § 128 Absatz 3 Satz 2 des 
Schulgesetzes werden auf der Grundlage der Erhebung der jewei-
ligen Ist-Ausgaben des vergangenen Haushaltsjahres festgestellt 
und durch Rechtsverordnung gesondert festgelegt. Die Erhebung 
der Personalausgaben nach Satz 1 beschränkt sich auf die Auf-
wendungen nach § 69 Nummer 11 Satz 5 des Schulgesetzes. Die 
Schülerkostensätze werden jährlich der Entwicklung der Perso-
nalausgaben an öffentlichen Schulen angepasst. 

§ 7
Finanzhilfesätze für berufliche  

Bildungsgänge

(1)  Der Finanzhilfesatz zur Ermittlung der Finanzhilfe nach § 128 
Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 des Schulgesetzes beträgt für die Bil-
dungsgänge
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1. an der Berufsschule,

2.  Kinderpfleger, Masseur und medizinischer Bademeister, 
Kranken- und Altenpflegehelfer,

3. Kaufmännische und technische Assistenz,

4.  Kosmetik, gestaltungstechnische Assistenz, Biologisch-tech-
nische Assistenz, Schauspiel,

5. Familienpflege,

6. Heilerziehungspflege,

7. Fachschule für Wirtschaft und Technik,

8. Fachgymnasium

50 Prozent.

(2) Der Finanzhilfesatz nach § 128 Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 des 
Schulgesetzes beträgt für die Bildungsgänge

1. Gesundheits- und Krankenpflege, 

2. Physiotherapie,

3. Diätassistenz,

4. Ergotherapie,

5. Logopädie,

6. Altenpflege,

7. Pharmazeutisch-technische Assistenz,

8. Medizinischer Dokumentar,

9. Berufsvorbereitungsjahr für Aussiedler

65 Prozent.

(3)  Der Finanzhilfesatz nach § 128 Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 des 
Schulgesetzes beträgt für die Bildungsgänge

1. Sozialassistenz,

2. Erzieher

80 Prozent.

(4) Der Finanzhilfesatz nach § 128 Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 des 
Schulgesetzes beträgt für die beruflichen Bildungsgänge, die nicht 
in den Absätzen 1 bis 3 genannt sind, 50 Prozent. 

§  8
Antrag auf Finanzhilfe

(1) Die Finanzhilfe wird auf Antrag des Schulträgers für die Dauer 
eines Schuljahres gewährt. Der Antrag ist bis zum 1. Juni des vo-
raus gehenden Schuljahres beim Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur zu stellen. Dem Antrag sind Angaben über 
die am Termin der Haupterhebung der amtlichen Schulstatistik 
des kommenden Schuljahres voraussichtlich vorhandenen Schüle-
rinnen und Schüler je Klassenstufe, bei beruflichen Schulen je 
Ausbildungsgang, beizufügen. Berufliche Ersatzschulen können 
die Angaben nach Satz 3 bis zum 1. September des laufenden 
Schuljahres nachweisen. Den Angaben nach Satz 3 sind außerdem 
Nachweise beizufügen,  welche  Schülerinnen und Schüler beson-
dere Förderangebote im Sinne des § 128 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 1 bis 4 des Schulgesetzes in Anspruch nehmen. Diese Nach-
weise sind durch Gutachten des Diagnostischen Dienstes zu bele-
gen. Darüber hinaus sind die Voraussetzungen nach § 127 Absatz 3 
des Schulgesetzes nachzuweisen.

(2) Alle für die Gewährung der Finanzhilfe relevanten Angaben 
sind gegenüber dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur bis spätestens zum 30. November des laufenden Schuljah-
res nachzuweisen (Ausschlussfrist). Angaben, die nach dem in 
Satz 1 genannten Zeitpunkt beim Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur eingehen, gelten als verspätet und sind nicht 
mehr zu berücksichtigen.  § 9 Absatz 1 Satz 2 und 3 und bleiben 
unberührt.

§  9
Gewährung der Finanzhilfe

(1) Die Finanzhilfe wird in monatlichen Teilbeträgen gewährt. 
Der Bescheid ist hinsichtlich der Angaben nach § 8 Absatz 1 
Satz 3 bis zur Bekanntgabe der amtlichen Schulstatistik vorläufig. 
Nach Vorliegen der amtlichen Schulstatistik erfolgt insoweit eine 
Überprüfung des Finanzhilfebescheides.

(2) Dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ist 
jede nach Antragstellung eintretende Änderung der für die Be-
rechnung und Gewährung der Finanzhilfe maßgeblichen Verhält-
nisse unverzüglich mitzuteilen. 

Teil 4
Schlussbestimmungen

§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung  tritt am 1. August 2010 in Kraft und am 31. De-
zember 2015 außer Kraft. Gleichzeitig tritt die Privatschulverord-
nung vom 22. Mai 1997 (Mittl.bl. M-V S. 391), die zuletzt durch 
die Verordnung vom 7. November 2005 (Mittl.bl. BM M-V 
S. 1280) geändert worden ist, außer Kraft.

Schwerin, den 2. Juni 2010
Der Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur

Henry Tesch
Mittl.bl. BM M-V 2010 S. 486 
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Amtliche Schulstatistik für die allgemein bildenden und 
die beruflichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern

hier: Festsetzung der Stichtage

Gemäß § 5 der Schulstatistikverordnung vom 17. Dezember 2004 (Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 24), zuletzt geändert durch die Zweite 
Verordnung zur Änderung der Schulstatistikverordnung vom 20. November 2009 (Mittl.bl. BM M-V S. 1242), werden die Stichtage 
für die amtliche Schulstatistik für das Schuljahr 2009/10 wie folgt festgelegt:

Der Stichtag für die allgemein bildenden Schulen ist der 
17.09.2010.

Die Schnellmeldung für die beruflichen Schulen entfällt.
Der Stichtag für die beruflichen Schulen für die Haupterhebung ist 
der 06.10.2010.

Mittl.bl. BM M-V 2010 S. 489

1. Die Nummern 1 und 4 werden aufgehoben.

2.  Die Nummer 2 wird Nummer 1 und die Angabe „Absatz 2 3“ 
wird durch die Angabe „Absatz 2 und 3“ ersetzt, die Num-
mer 3 wird Nummer 2 und die Nummern 5 bis 7 werden die 
Nummern 3 bis 5. 

Die bereits erfolgte Berichtigung in Nr. 5/2010, Seite 473, ist hier-
mit gegenstandslos.

1.  Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa wird aufgeho-
ben.

2.  In Nummer 2 Buchstabe b wird vor den Wörtern „Satz 6 wird 
wie folgt geändert“ die Angabe „bb)“ gestrichen.

Zweite Verordnung zur Änderung der Schulstatistikverordnung 

Mittl.bl. BM M-V 2009 S. 1242

– Berichtigung –

Folgende Korrekturen sind vorzunehmen:

Erste Verordnung zur Änderung der Volkshochschulabschlussverordnung 

Mittl.bl. BM M-V 2010 S. 471

– Berichtigung –

Folgende Änderungen sind vorzunehmen:

Schwerin, den 2. Juni 2010
Mittl.bl. BM M-V 2010 S. 489

Schwerin, den 8. Juni 2010
Mittl.bl. BM M-V 2010 S. 489
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Die Stellenausschreibungen richten sich sowohl an weibliche als 
auch an männliche Bewerber mit mehrjähriger Berufserfahrung 
und unbefristetem Arbeitsverhältnis beim Land Mecklenburg-
Vorpommern.

Ziel der Landesregierung ist es, den Anteil der Frauen in heraus-
gehobenen Positionen in der Landesverwaltung zu erhöhen. 
 Frauen werden daher nachdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung 
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen für die Stellenausschreibungen Nummer 3, 4, 8 und 
9 sind an das Staatliche Schulamt Greifswald, M.-A.-Nexö-Platz 1, 
17489 Greifswald zu richten. Bewerbungen für die Stellenaus-
schreibung Nummer 5 sind an das Staatliche Schulamt Rostock, 
Möllner Str. 13, 18109 Rostock zu richten. Bewerbungen für die 
Stellenausschreibung Nummer 1, 2, 6, 7 und 10 sind an das Staat-
liche Schulamt Schwerin, Zum Bahnhof 14, 19053 Schwerin zu 
richten. Sofern Bewerbungen um mehr als eine ausgeschriebene 
Stelle erfolgen, sind für jede Stelle gesonderte Bewerbungsunter-
lagen vorzulegen. Dabei ist mitzuteilen, welcher Bewerbung Prio-
rität eingeräumt wird.

Bewerbungsschreiben sind mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild 
und beglaubigter Lehrbefähigung (einschließlich der Fächer und  
Ergebnisse der Ersten und Zweiten Staatsprüfung) zweifach einzu-
reichen (eine Ausführung verbleibt im zuständigen Schulamt).

Der tabellarische Lebenslauf muss Name, Geburtsdatum, Fami-
lienstand, derzeitige Schule, gegebenenfalls Amtsbezeichnung 
und derzeitige Funktion sowie Angaben zum beruflichen Werde-
gang enthalten.
Die Bewerberinnen und Bewerber werden darauf hingewiesen, 
dass diese Angaben auch an die Schule, an der die Stelle besetzt 
werden soll, weitergegeben werden.

Bewerbungen müssen spätestens einen Monat nach dem Tage der 
Ausschreibung beim Leiter der Schule/Einrichtung, an der die 
Lehrkraft beschäftigt ist, abgegeben werden. Als Tag der Aus-
schreibung gilt das auf dem Titelblatt des Mitteilungsblattes ver-
merkte Ausgabedatum.
Es werden nur Bewerbungen mit vollständigen, den Anforderun-
gen entsprechenden Bewerbungsunterlagen berücksichtigt. Kos-
ten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden 
nicht erstattet.

Nachstehend werden für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
freie Funktionsstellen für Schulleiter bzw. stellvertretende Schul-
leiter an öffentlichen Schulen im Beschäftigungsverhältnis gemäß 
TV-L ausgeschrieben.

a) Name der Schule, Schulart, Ort
b) Landkreis/kreisfreie Stadt
c)  Art der Stelle, Termin der Besetzung (sofern kein Termin an-

gegeben wird, ist die Stelle sofort zu besetzen)
d)  soweit erforderlich, zusätzliche Angaben über die Schule, die 

Stelle, die gewünschte fachliche oder persönliche Eignung
e)  bei Besetzung auf Zeit: Dauer, für die die Stelle zu besetzen ist

Funktionsstellen – Grundschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

1. a) Grundschule „Am Friedensring“ Wittenburg
 b) Landkreis Ludwigslust
 c)  Stelle der stellv. Schulleiterin / des stellv. Schulleiters, 

01.08.2010
 d) ca. 308 Schülerinnen und Schüler
 e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
 *siehe Legende

2. a) Grundschule Kummer
 b) Landkreis Ludwigslust
 c)  Stelle der stellv. Schulleiterin / des stellv. Schulleiters, 

01.08.2010
 d) ca. 75 Schülerinnen und Schüler
 e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
 *siehe Legende

*Legende
Bewerben können sich Lehrkräfte mit der durch Erste und Zweite 
Staatsprüfung für das Lehramt der Primarstufe, das Lehramt an 
Grund- und Hauptschulen oder – soweit sie über eine Lehrbefähi-
gung nach dem Recht der ehemaligen DDR verfügen – im Wege 
der Bewährung erworbenen Lehrbefähigung für untere Klassen 
im Unterricht der Klassen 1 bis 4 an allgemein bildenden Schulen 
oder einer als gleichwertig anerkannten Lehrerlaufbahn.

Funktionsstellen – Regionale Schulen des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern

3. a) Regionale Schule „Caspar David Friedrich“
 b) Hansestadt Greifswald
 c) Stelle der Schulleiterin / des Schulleiters, sofort
 d) ca. 293 Schülerinnen und Schüler
 e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
 *siehe Legende

4. a) Regionale Schule „An der Prohner Wiek“ in Prohn
 b) Landkreis Nordvorpommern
 c)  Stelle der stellv. Schulleiterin / des stellv. Schulleiters, 

01.08.2010
 d) ca. 187 Schülerinnen und Schüler
 e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
 *siehe Legende

5. a)  Regionale Schule mit Grundschule „Warnowschule“ in 
Papendorf

 b) Landkreis Bad Doberan
 c) Stelle der Schulleiterin / des Schulleiters, 01.02.2011
 d) ca. 438 Schülerinnen und Schüler
 e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
 *siehe Legende

6. a) Regionale Schule Malliß
 b) Landkreis Ludwigslust

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen
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 c) Stelle der Schulleiterin / des Schulleiters, 01.08.2010
 d) ca. 125 Schülerinnen und Schüler
 e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
 *siehe Legende

*Legende
Bewerben können sich Lehrkräfte mit der durch Erste und Zweite 
Staatsprüfung oder – soweit sie über eine Lehrbefähigung nach 
dem Recht der ehemaligen DDR verfügen – im Wege der Bewäh-
rung erworbenen Lehrbefähigung für das Lehramt an Haupt- und 
Realschulen oder einer als gleichwertig anerkannten Lehrerlauf-
bahn (insbesondere für das Lehramt an Realschulen).

Funktionsstellen – Förderschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

7. a)  Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
„Albert Schweitzer“ 

 b) Landeshauptstadt Schwerin
 c)  Stelle der stellv. Schulleiterin / des stellv. Schulleiters, 

01.08.2010
 d)  ca. 150 Schülerinnen und Schüler, Lehramt an für Sonder-

pädagogik, 1. Fachrichtung Geistigbehindertenpädagogik, 
2. Fachrichtung frei 

 e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit

Funktionsstellen – Gesamtschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

8. a) Integrierte Gesamtschule „Grünthal“
 b) Hansestadt Stralsund
 c)  Stelle der stellvertretenden Schulleiterin / des stellvertre-

tenden Schulleiters, 01.08.2010
 d) ca. 595 Schülerinnen und Schüler
 e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
 *s. Legende

*Legende
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen über eine Lehrbefähi-
gung durch zwei Staatsexamen verfügen oder diese auf dem Wege 
der Bewährung für das Lehramt an Haupt- und Realschulen oder 
an Realschulen oder an Gymnasien für zwei Fächer erworben 
haben oder über eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation 
verfügen und mind. in E 13 TV-L eingruppiert sein.

9. a) Integrierte Gesamtschule „Grünthal“
 b) Hansestadt Stralsund
 c) Stelle der Schulleiterin / des Schulleiters, 01.08.2010
 d) ca. 595 Schülerinnen und Schüler
 e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
 *siehe Legende

*Legende
Bewerberinnen und Bewerber müssen über eine durch zwei 
Staatsexamen oder eine im Wege der Bewährung erworbene Lehr-
befähigung für das Lehramt an Gymnasien für zwei Fächer oder 
eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation verfügen und min-
destens in die E 13 TVL eingruppiert sein.

Funktionsstellen – Gymnasien des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern

10. a) Abendgymnasium Schwerin
 b) Landeshauptstadt Schwerin
 c) Stelle der Schulleiterin / des Schulleiters, 01.08.2010
 d) ca. 153 Schülerinnen und Schüler
 e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
 *s. Legende

*Legende
Bewerberinnen und Bewerber müssen über eine durch zwei 
Staatsexamen oder eine im Wege der Bewährung erworbene Lehr-
befähigung für das Lehramt an Gymnasien für zwei Fächer oder 
eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation verfügen und min-
destens in die E 15 TVL eingruppiert sein.

Korrektur einer Stellenausschreibung 

Korrektur im Mitteilungsblatt BM M-V 04/2010, 
Seite 466, 

Funktionsstellen – Gesamtschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

18. b) Hansestadt Greifswald

* siehe Legende

*Legende
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen über eine Lehrbefähi-
gung durch zwei Staatsexamen verfügen oder diese auf dem Wege 
der Bewährung für das Lehramt an Haupt- und Realschulen oder 
an Realschulen oder an Gymnasien für zwei Fächer erworben 
haben oder über eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation 
verfügen und mind. In E 13 TV-L eingruppiert sein.
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